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18. Jahrgang                                                                Sonntag, 24.10.2021 Amtliche Bekanntmachungen Nr. 41-3
Beachten Sie bitte, dass zur Eindämmung des Corona-Virus‘ (Pandemielage) für die 
Öffentlichkeit	 die	Verwaltungsgebäude	 nur	 eingeschränkt	 zugängig	 sind.	Die	Bürger	
werden darauf hingewiesen, dass persönliches Vorsprechen nur mit vorheriger Termin-
vergabe	möglich	 ist.	Es	empfiehlt	 sich	daher,	 zur	persönlichen	Einsichtnahme	 in	die	
Auslegungsunterlagen eine vorherige Terminabstimmung durchzuführen. Zur Termin-
vereinbarung nutzen Sie bitte folgende Telefonnummern der Stadt Schönebeck (Elbe), 
Amt für Stadtplanung und Bauwesen:

Telefon: +49 3928 710-418 oder +49 3928 710-420

Stellungnahmen	zum	Entwurf	 richten	Sie	bitte	 innerhalb	der	Veröffentlichungs-	bzw.	
Auslegungsfrist an die:

Stadt Schönebeck (Elbe)
Amt für Stadtplanung und Bauwesen
Markt 1
39218 Schönebeck (Elbe) 

oder per Mail an:

stadtplanungsamt@Schoenebeck-Elbe.de

Die	der	Planung	zugrundeliegenden	nicht	öffentlichen	Vorschriften	(VDI-Richtlinien,	
Verordnungen, Erlasse, DIN-Vorschriften und ähnliche Regelungen) können während 
der	Zeit	der	öffentlichen	Auslegung	im	Amt	für	Stadtplanung	und	Bauwesen	eingesehen	
werden.

Gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c EU-DSGVO werden die erfassten Daten im Rahmen 
des	Bebauungsplanverfahrens	für	die	gesetzlich	bestimmten	Dokumentationspflichten	
und	für	die	Informationspflicht	gegenüber	den	jeweils	beteiligten	Bürgern	unter	Einhal-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verwendet. Sofern Sie Ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 4a Abs. 6 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht 
innerhalb der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 

über diesen Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren 
Inhalt nicht kannte oder nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmä-
ßigkeit des Bauleitplanes nicht von Bedeutung ist.

Schönebeck (Elbe), den 24.10.2021

Knoblauch
Oberbürgermeister  
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